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Reglement zu Versicherungsinformationen und Deckungslimiten 

Allgemeines 
Nachfolgend sind die aktuellen bestehenden Versicherungs- Deckungen und Limiten aufgeführt, 

welche für Piloten der Fliegerschule Birrfeld AG anwendbar sind. 

Luftfahrzeuge 
Auf allen Luftfahrzeugen besteht eine Haftpflichtversicherung wie folgt: 

Kombinierte Dritthaftpflicht und Passagierhaftpflicht (CSL):  

Auf allen 4 plätzigen Motorflugzeuge: Versicherungssumme CHF 11 Mio 

Auf allen 2 plätzigen Motorflugzeugen und Segelflugzeugen: Versicherungssumme CHF 6 Mio 

Auf der HB- EUP besteht nur eine Dritthaftpflichtversicherung: Versicherungssumme CHF 7 Mio 

(Die Haftung für Piloten ist jedoch aufgrund gesetzlicher Bestimmungen unbeschränkt) 

Vollkaskoversicherung:  

Auf allen Luftfahrzeugen besteht eine Vollkaskoversicherung: 

Selbstbehalt im Teilschadenfall: CHF 10‘000.- 

Insassenunfallversicherung: 

Für Piloten besteht keine Unfallversicherung. Jeder Pilot ist für seinen Versicherungsschutz selbst 

verantwortlich. 

Pro Passagiersitz besteht folgende freiwillige Versicherungsleistung: Todesfallkapital: CHF 25‘000.-, 

Invaliditätskapital: CHF 50‘000.-, Bergungskosten und kosmetische Operationen nach einem Unfall: je 

CHF 2‘750.- 

Pilotenrechtschutz 
Für alle Piloten der Luftfahrzeuge der Fliegerschule Birrfeld AG besteht eine Rechtschutzversicherung 

für die Rechtschutzrisiken als Pilot. Das Risiko der Kosten von Gerichten, Anwälten und Expertisen 

sind durch diese Versicherung abgedeckt. 

Persönliche Piloten-Haftpflichtversicherung 
Aufgrund der Tatsache, dass Piloten in Ihrer Tätigkeit unbeschränkt haften, besteht die Möglichkeit, 

das Risiko von Haftpflichtschäden, welche die Haftpflicht-CSL-Versicherungssumme übersteigen, 

persönlich abzusichern. 

Kasko-Selbstbehaltversicherung 
Für den Kaskoselbstbehalt welcher aufgrund eines Pilotenverschulden selber zu tragen ist, besteht 

die Möglichkeit, diesen privat getrennt zu versichern. 

Zusätzliche Informationen 
Für zusätzliche Informationen zu den bestehenden Versicherungen und der Möglichkeit, persönlich 

eine bessere Deckung zu versichern, steht Ihnen Die Rezeption (AIS) oder die AFS all-financial-

solutions gmbh (im Hause) jederzeit gerne zur Verfügung. 
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